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165. Polizri-Mrordnung zur Verhütung des selbstständigen Betriebes dtt 
Bauhandwecke durch Personen, welche dazu nicht befugt sind.

. Zur Verhütung des selbstständigen Betriebes der Bauhanswerke durch Personen, welche dittü NjHt
ffugr find verordnen ivir üuf Grund des Gesetzes Über die Polizei,Verwaltung vom 11. Marz 1850 für 6en 
Amfaiig unseres Verwaltung«,Bezirks hierdurch- was folgt; ’

L dei allen Reu, oder Reparaturbauten, zn welchen nach-den bestehenden Bestimmungen dtt TrlimMß 
der Orts- oder Kreis,PoIlzei-Behörde oder unsere Genehmigung erforderlich und értbeiü ist, sh wir bèr dà- 
remgen Reu, ober Reparaiurbauien auf ländlichen nicht zu den bäuerlichen gehörenden Besitzungen, vos, wel, 
chen m Gemäßheit de« §. >. der Polizei. Berordnirng vom 4. Äugust 1855 (Amtsblatt 214), dem KLstWi- 
®?n randrukys.Amte des Kreises, oder den sonstigen mit Verwaltung der Ortepolnet beauftragten Behörden vor 
dem Beginn de« Banes Anzeige gemacht werden muß, hat der Bauherr öder der von diesem bèaüf, 
tragre Unternehmer, bevor mit der Ausführung begonnen werden darf, für diejenigen Arbêitèr, weiche Vu 
ten Verrichtungen der Zrmmerkeute, Maurer, Sleinhauer, (Lreinmetze), Schiefer, oder Ziegeldecker, Mühlen

bauer oder Brunnenbauer gehören die Brscheiniguilg eines zum selbstständiaen Btttiebr dä br- 
treffenden Handwerks befugten Meisters:
»daß dieser die bei dein Baue vàmmnbm Arbeiten seines GewetbeS übetnsmmrn habe/ 

dsc Polizei-Behörde des Orts, wo der Bau ausgefuhrt werden soll, einzurtiMN.
(Sine solche Bescheinigung Muß für jedes der vorstehend bezeichneten Bauhandwerke, zu dess h BernchlNst, 

j<u d»e vvrkommenden Ärbeneu gehören, eingereicht werden, soweit nicht etwa der zugezogenè Meister de« tzi, 
nen Handwerks auch die Befähigung zum Betriebe des Andern Nachgewiesett hät, Vdêr der Ustte^nWnitzr ttthst 
HUM Betriebe der betreffenden Baühanswerke befugt ist.

JÖet jedem Wechsel eines, bei dem Baue zugezogenen Meister» ist der Bauherr oder der Httifcrtefihttt1 vch, 
pkitchr«', erne nach den vorstehenden Bestimmungen ausgestellte Bescheinigung des Meisters, welches die Aorà 
jung der Arben übernimmt, der Polizei.Behörde einzureichen. 1
. . Derselben Behörde hat der Meister, welcher von der Ausführuyg einer übernommenen Arbeit »urätktritt, 
fein Au«,,cheiben von der Betheiligung bei dem Bau innerhalb der nächsten Brti tage schriftlich àitzuzeiqen.

2- DerMeiftw $ ,.) ist verpflichtet, die in seinem Luft tage mit BauarMten böschLftigttn Ärbviler 
(Gesellen, Gehülfen und Lehrlinge) ein Md er fortdauernd persönlich aus der Baustelle ÿu veaufsichnqe.i, W die 

' AuckfühtMtz der Äbtrnommenen Arbeiten auf jeder Baustelle se einen GesEn ovet DolMt durch einen Ltbeits, 
Schern zu übertragen. —. QitsLr Arbèitsschein musi hie LrkläruNtz enthüllen;

^dan der AnssteUer dem (in dem Schein genannten) Gesellen chPolirèrIâ «liSssthrtma'M vvst ihm (dem 
Auszteller) übernommenen (nach de«, Gegenstände tm« dem -Sete de» Baues zu bezeichneten) Arbeit, und—

Tygodnik
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|öf<m noch «nôtre Arbeiter (Gesellen, Schärfen und Lchrlinge) desselben Meisserß Mitwirken sollen die 
Peaufflchügung seiner dabei befchLstigten Arbeiter übertragen habe."

Uebeitescheine, welche den betreffenden Bau nicht bestimm» bezeichnen, sind ungültig. J ?
Der Aussteller des Ärbeiisscheins ist dafür verantwortlich, daß der Gesell oder Polirèr; welchem er die Be, 

Mtffichtigung der außerdem zugezogenen Arbeiter übertragen hat, wahrend der Arbeit fortdauernd auf der Dau, 
Me verweilt. Dieser hat den Arbeirrschein jedem, die Baustelle besuchenden Polizei,Beamten, Gened'armen, 
ÄemeMe-Vorsteher und Königlichen 'Daubeamten auf Verlangen vorzuzeigen.

§. 37 Jever der im §. 1 erwähnten Bauten, bei dessen Ausführung der Meister nicht selbst un
mittelbar und bauernd beschäftigt ist, muß von demselben alle 14 Tage mindestens einmal an Or,t und 
Stelle revidirt werden, und der Meister m<i§, daß solches geschehen unter Beifügung seines Namens und 
des Datums der Revision auf dem Bauscheine bemerken.

Die unterlassene rechtzeitige Revision soll fur jeden einzelnen Fall mit einer Pokizeistrafe von 3 Rtlr. die 
Unterlassung des Revisionsverinerkcs auf dem Arreste mit einer Poiizeistraie von 10 Sar. bis zu 1 RNr. ,be, 
straft werken. ' - ...

§. 4; Hinsichtlich der Bestrafung Derftmgen, welche einen Neu, oder Reparaturbau ausführen, oder durch 
Andere ausführen 'assen, bevor die dazu erforderliche polizeiliche Erlaubniß ertheilt ist, bewendet es bei den 
bestehenden Dorschrrfren. • :

DrrdMt der Ausführung eines genehmigten Baues vorgegangen, bevor die im §. |. dieser Verordnung 
»orgeschriebene Bescheinigung des Meisters, welcher die anaefaugene Arbeit leitet, der Polizàhô. de emgrreichr 
äst, so trifft den.Bauherrn, oder sofern dieser den Bau einem Unternehmer übertragen hat, den Leitern eine 
»Geldbuße, bis za »0 Thalern.

Eine gleiche Strafe trifft den Bauherrn oder den Unternehmer, wenn derselbe bei eintretendem Wechsel der 
Meister den Bau fortsesen laßt, ohne vorher Vie am Schlüsse des §. 1 erforderte Bescheinigung des Meisters, 
-welcher die Arbeit fortsetzt, der Polizei,Behörde eingereicht zu haben.

§. 5. Der Aussteller der im §. 1. vorgeschriebenen Beschermgung ist, wenn er von der Ausführung der 
»arin bezeichneten Arbeit freiwillig oder auf Verlangen des Bauherrn oder des Unternehmers zurücktritt und 
hiervon nicht innerhalb der nächsten drei Tage bei der Polizei,Behörde des Orts, wo der Bau geführt wird, 
.Anzeige macht, mit Geldbuße bis zu 1<> Thalern zu bestrafen?

Eine gleiche Strafe trifft den Aussteller einer solchen Bescheinigung, wenn ihm die Ausführung der darin 
.Äezeichneten Arbeit von dem Bauherrn oder dem Unternehmer überhaupt nicht übertragen war.

§. 6., Wer bei dem Betriebe eine» Bauhanbwerks (§. 1) Arbeiten durch Gesellen, (Gehülfen) oder Sehr, 
Linge ausfuhren laßt, ohne dieselben fortdauernd persönlich auf der Baustelle zu beaufsicht.gen, oder solche mit 
Hem vorschriftsmäßigen Arbeitsscheine (§. 2) versehen zu haben, ist mit Geldbuße bis zu zehn Thlr. zu belegen.

Eben diese Strafe trifft den Aussteller eines solchen Arbeitsscheins, wenn der Geselle oder Polirer, welchem 
«r die Beaufsichtigung der außcrden zugezogenen Arbeiter übertragen hat, wahrend der Arbeit nicht auf der 
Baustelle angetroffen wird und die Abwese,rheit desselben nicht durch den Nachweis besonderer unvorherqesebe- 
lier Hinderungsgründe entschuldigt werden kann. "
, . 8. 7. Die Befähigungs-Zeugnisse (§. 45 der Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845) der- 
renlgen Bauhandwerker, welche den Vorschriften dieser Verordnung zuwidergehandelt haben, deshalb 
Wiederholt bestraft worden uiw dadurch zu erkennen gegeben haben, daß ihnen die bei Ertheilung die- 
ser Zeugnisse vorausgesetzte Zuverlä'sigkeit fehlt, werden in Anwendung der Bestimmung des §. 71, 
der Gewerbeordnung zurückgenommen werden.

V8. Wer gegen Entgelt Arbeiten eines Bauhandwerks (§. 2) ausgeführt ohne zum selbständig ,
" gtN Betriebe desselben befugt oder als Geselle, Gehülfe oder Lehrling eines Meisters von diesem mit 
der Ausführung der Arbeit beauftragt zu sein, verwirkt die im §. 177 der Gewerbe-Ordnuna vom 
17. Januar 1845 bestimmte Strafe. .

Wieweit die unter den Bauhandwerkern begriffenen Verrichtungen auch von andern Personen, 
â von geprüften Meistern auSgcübt werden dürfen, ist durch die Verordnung vom 24. Juni 
1856, ben Betrieb her Bauhauvwerke betreffend. .(Amtsblatt von 1856, S. 3l5), bestimmt.

W. Die Bestimmungen der Amtsblatts-Verordnungen vom 2t. Oktober 1836 (S. 938), 13. Fe- 
ddtlklk lj>38 (S» 165) und 28. Juli 185I (S. 163) werden hierdurch außer Kraft gesetzt.

Dumbinnen, dm 12. März 1857»' Königl. Regiermtg, Abtheilung deö Innern.
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28.

in Lock, 
in 
in 
in 
in 
in 
in

in Lotzen, 
in Wivminncn,

Morggrabowa, 
Grldapp, 
Meblkehmen, 
Stallupönen, 
Schirwindt, 
Pillkà, 

in Lasdehnrn,

3O. Juni in Tapiau,
2. Juli in Wehlau,
7. Juli in Insterburg,
8- Juli in Seßlacken,
10. Juli in Lengwethen,
14. Juli in Ragnitj
3. August in Trempen,
4. August in Darkehmen,
15. August in Dorf Kattenau,
22. August in Gumbinnen,
26. August in Angerburg,
28. August in Barten,
1. September in Kinderhof bei Gerdauen,

17.
19.
21.
22.
24.

• den

t

♦

•

9

9

- 26

9

9

♦

• 9 Oktober in Heinrichswalde,
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166 Zum Ankauf von Remonten im Alter von drei bis einschließlich sechs Jah4 

ttn, sind für dieses Jahr in dem Bezirke der Königl. Regierung zu Gumbinnen und den angrenjenq 
den Bereichen nochstehende, Morgens 8 Uhx beginnende Märkte onberoumt worden und zwar: ; '• 

den 26. Juni in Mehlauken, . ~
•

♦

.. "•

/
<

♦

9

♦
- 9. September in Nastenburg,

11. September
12. September
14. September

September
September
September
September
September
September
September

3. Oktober in Plaschkeu, 
5. Oktober in Prökuls, 
7. Oktober in Kaukehmen,

- r,. eeptenwer in yiaitenourg, - 10. Oktober in Tilsit,
Nur auf den zuerst genannten drei Märkten, so wie in Barten und Kiuderhoff werden die von 

der Militair-Kommission erkauften Pferde zur Stelle abgenommen und sofort baar bezahlt.
Die Verkäufer auf den übrigen Märkten und die angrenzenden größern Herrtn Gutsbesitzer wer

den dagegen ersucht, die verkauften Pferde in die ihnen nahmhaft zu machenden Depots auf eigene 
Kosten selbst einzuliefern und daselbst, nach fehlerfreier Ucbergabe der Pferde, das behandelte Kauf
geld in Empfang zu nehmen.

Die erforderlichen Eigenschaften eines Remontepferdes werden als hinlänglich bekannt vorausgesetzt 
und nur bemerkt, daß Pferde, deren Mängel den Kauf gesetzlich rückgängig machen, nnd Krippcnsez- 
zer, welche sich als solche innerhalb der ersten zehn Tage Herausstellen, dem frühern Eigenthümer 
auf seine Kosten zurückgesandt werden.

Mit jedem Pferve'sind eine starke neue lederne Trense, ein Eurtholfter und zwei hänfene Strik- 
ke, ohne besondere Vergütung zu übergeben.

Berlin, den 19. März 1857« Kriegs-Ministerium, Abtheilung für das Remonte« Wesen.
v _____ _ _______(gez.) v. Schüz. Mentzel. v. Vegesack.

167. Mit freudig bewegtem Herzen habe ich von den Einleitungen Kenntniß genommen, 
welche dgs Kuratorium dcr Allgemeinen Landes-Stiftung als National Dank zur würdigen Feier Mei
nes durch Gottes Gnade erlebten 50jährigen Dienst-Jubiläums getroffen hatte. Schon am Tage die
ses Meines Dienst-Jubel Festes habe Ich Ihnen und den anwesenden Organen der Stiftung 
(höchst eigenhändiger Zusatz Sr. Königl. Hoheit) Meinen herzlichsten Dank für die zum ewigen Ge
dächtniß dieses Festes gegründete besondere Stiftung zum Zwecke der Unterstützung alter hilfsbedürfti
ger. Krieger unter dem Namen: .„Prinz von Preußen Dienst-Jubiläums-Stiftung" ausgesprochen. 
Ich gebe den dankbaren Empfindungen Meines Herzens hierdurch wiederholt Ausdruck, und da es 
Mir nicht vergönnt ist, allen denjenigen, welche sich bei dieser Stiftung durch Bewilligung von ein
maligen Geschenken oder dauernden jährlichen Renten betheiligt haben, für die Beweise treuer An
hänglichkeit und liebevoller Theilnahme selbst zu danken, so ersuche Ich Sie, diesen meinen herzlichste» 
Dank allen Hrgaueujher Allgemeinen Landes-Stiftung als Natioual-Dauk so wie allen Gönnern und 
Freunden der Stiftung in Meinem Namen auszusprechen. ■ J

.Die Mir vorgelegte Urkunde über die errichtete neue Stiftung wonach diesà für jetzt mit einem ' 
Kapital von 15,605 Hhlr, 23 Sgr, 7 Pf. geschrieben Fünftehntausend, Sechshundert und. Fünf Tha- '



kr. Drei v«d ZWMig HfWW ê à lMlochMsst jWWhou Mkte m
tli Mr, dotât worbm ist, hà ich GttlchMgt Md PchktG Md lässt Auen solchr |er »tim «StY- 
cmlaffuutz tziài wieder zuzehe«. Mche GvtttS rrMet Gbbgvst frtif Reser Stiftlmg vWîtt, tfltb ê- 
selbe für ewige Zà vo« der Dankbarkeit der Nation gegen die alttck «àst BàrkaàVàhei- 
diger Zeugniß geben. Berlin, den 23. Februar 1857. Prinz Vyn Preußen

An de« Pcästvrnten d-s Cvratvriums der Allgemeinen
LaudrS-Stjftung als National Dunk, Generck-Major »

von MalißervM in Berlin.

168. Unter der Firmas ,DaS Büreau zur Verbreitung geMinnWger Zwecke 
in Lüneburg Königreich Hannover, " erscheinen seit längerer Zeit in den verschiedensten Zeitungen An
kündigungen von Geheimmitteln, nützlichen Erfindungen und Einrichtungen, deren Mittheilung auf 
portofreie Anfrage zugesichert wird. Namentlich ist wiederholt (so z. B. in der Weserzeitung de 1856 

4<i61) folgende Bekanntmachung von jenem Bureau erlassen: „Mit königlicher Freiheit." „Kapi- 
ral«Offerte." „Wie man an jedem Orte ohne einen Thaler — Gulden - Franken — Kreutzer — 
Silbergroschen zu verlieren und ohne Aufopferung irgend erheblichen KapitalbritrageS, bei einem auf 
genügende Sicherheit begründeten Unternehmen, woran auch Damen Theil nehmen können, binnen we
nigen Monaten sich in Bentz von 40 60000 SltNt Courant und darüber setzen kann. Das Nähere, 
so wie eine obrigkeitliche Gewißheit darüber bisher nur den Reichen und Wohlhabenden bekannt — 
galten wir zur brieflichen Mittheilung an Alle, die stch portofrei an das Büreau zur Verbreitung 
gemeinnütziger Zwecke in Lüneburg, Königreich H innover, wenden, bereit." „Zur gefälligen Beach- 
tvng." „Um etwaigen Meinungen im Wege der Oeffentlichkeit zu begegnen, findet sich das unterzeich
nete Büreau veranlaßt, hierdurch anzuzeigen, daß die Annonce: „Capital-Offerte" auf etwa verbotene 
Mtö’ö, Promessen oder Kläffen Zotterid Spiele sich durchaus nicht besieht." So unglaublich es er
scheint, so hat doch diese auf die Leichtgläubigkeit der Menschen basirte Spéculation leider einen ganz 
klufirrordentlichen Erfolg gehabt und es Haden viele Leute für ihr« Leichtgläubigkeit büßen müssen. Je 
größer aber die Zahl der Getäuschten und je schädlicher der fragliche Gewerbebetrieb ist, um so wüu- 
schenswerther erscheint es, daß in neuerer Zeit durch mehrfache gerichtliche Verhandlung«« klar grleg- 
te Verfahren des Schreiber Bartels, welcher unter jener großartigen Firma sein für ihn einträgliches 
Gewerbe bisher betrieben hat und von einigen Zeitungen durch Aufnahme der verführerisch?« Annon
cen leider darin unterstützt wird, in möglichst weiten Kreisen zur Wtrnung bekannt zu machen.

Sobald nähmlich Z-manv an das vorgevachte Bureau sich wendet, um das M-ttel. ohne Mühe 
und Arbeit in kürzester Zeit ein reicher Mrnn tu werden, zu erfahren, erhält er von Bartels die 
Antwort, daß ihm nach Einsendung von 5 daS Geheimniß entdeckt werden solle. Sendet tt die 
Summe ein, so erhält er den Rach, ein Baven'ches oder sonstiges StaatSanlehenSloos zu nehmen, 

sich Bwtels sogleich, gegen Einsendung deö Preises ein solches ,u besorgen. Beklagt brr 
Getäuschte sich darüber, daß man ihn hintergangen, so mir - er mit der Versicherung getröstet, baßer 
wn dem Bureau in keiner Weise betrogen sei, indem eS vas vollkommen erfüllt, was seS in färter 
Annvnce versprochen habe.

Ist zwar zu hoffen, daß es dem energischen Einschreiten der StaatSanwaîtschaft und der Gerichte 
gelingen wird, vieseö gemeinschädliche Treiben des Bartels völlig ui inhibiren, inoe.n derselve bertstS 
sechsmal zu nicht unerheblichen G lovußen verurtheilt ist uns bet Gewinn, fo sehr bedeutend er auch 
»st, wohl nicht ausreichen dürfte, so hääfige Strafen zu decken, so scheint es doch ick Interesse okS 
PublikuckS zu liegen, OoigeS öffentlich bekannt zu machen.

Es ist Wünschenswerth, daß von etwaigen ferneren Bekanntmachungen oder briefiichm Mtthri- 
lungen deS erwähnten Büreau'S die zuständigen B'hörnst in K nutniß gesetzt werbt« Ber.nuchlich 
schlägt BartelS, wen« die à beschriebene Schwindelei unterdrückt wird, einest andern ähnlich.« Wez 
zur Ausdeutung des Publikums eist. Auch ist dies-« Falle sftscheeunige Bkstnchrichkigu^g der Behör
den wünschenswerth. (Hiezu rin« «eitage.)

Der Landrach v. Hippel.
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DeUaqo jn Nro. 8®. »eS Kreisblatts. < Dodatek bo 9?ro. 8®. Tegoduika-
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An das Königs. LanvratbSamt zu Jvhanmsdurg.

îTî" v © i s t ®- £ •
169 Mlt Bezua auf den Kreistagsbeschluß vom 15. November 1856 den An- 

kauf des 'bisherigen König!. Lazareth-Gebäudes Seilens des Kreises betreffend habe Ich 
zum Abschluß des Kauf-ConlraelS zwischen den Kmsstanden und!»em ^>scu > über Pl. 
Gebäude einen Kreie-lag auf Mittwoch, den »t. 2»»> er. v M 1O. Uhr IU1 -oka- 
i» Xps siîslstinirtb mt fyrîiif tuttitit hiel elbst onbei ou int.

Gleichzeilig sollen darauf noch nachfolgende Gegenstände zur Berathung Vorkommen:
I. Die Einklagung der vom re. Plaga für Lichtenstein kavirlen Schuld snr den An- 

IslBf g1 im Gutsbesitzer Hasenwinkel, wegen eines Kauf-
«N» •* * 

•TÄ’Ä““?* '»,» ggg <S£ 

zahlreich euifinden zu «ollen, und mir die, Über d,e einem 
de Einladung, ansgefertigte EmpfangSbescheimgung binnen längstens 8 -tagen zu rennt- 
Liren, andernfalls solche kostenpflichtig abgeholt werden mugte. ,

Jvhanmsburg, den 14, Mai 1857.______ __ -andrath v. )ippe *
B eTst n n tm a ch u n g .

170, Die Ausführung der Zimmerarbeiten bei Instandsetzung der Fahrbrucke über 
)Vpn rjbM-fitslbcn auf dem hiesigen Werke und die Umdeckung des BiebcrschwauzdacheS 

feUe« im Wege der MinuS-Lizitarion 
ausgeboten werden.

Hiem haben wir einen Termin amv J 2Ä Mm er. um 3 Ihr ftachnwltwgs 
im hiesigen Amtes der um 5 Uhr geschloffen wird, angesetzt, mid laden Ilntcruchnumgs- 
lustige ^i^adollek, den 11. Mai 1851.

Königliches Hütten-Amt. . .. .
Verstehende Bekanntmachimg des Königl. Hütten-Amts zu Wondollek wird hîemnî 

zur Beachtung der Bauunternehmer des hiesigen KreiftS empfohlen.
Zohanniàrg, den 11. Mai 1857. Der Landrath v. Hippel-
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172, Der von dem König!, Kreisgericht zu Lotzen hinter der Losfrau Charlotte Gra-

174. Im September v. I. sind dem Schmied Earl Czypull aus Neufchektdors 
Kreis Luck Stücke verarbeiteten Kupfers im Gesammtgewichte von 16 Pfo., welche aus ei
ner Brennerei gestohlen zu fein scheinen, abgenommen worden. Dieselben können bei bein 
hiesigen König!. Kreis-Gerichte angesehen werden. Der Eigenthümer wird hierdurch aus- 
gefordert. Die einzelnen Stücke' sind: 1. fünf Theile, die zusammengesetzt den Cylwder- 
îranz bilden und die Oeffnungen für die Nägel an sich tragen^ 2. ein Rohr von zehn 
Äoll Länge und zwei Zoll Durchmesser. 3: ein Rohr von gleichem Durchmesser und drer 
Zoll Länge, mit einem Kranze- von ein Zoll Breite, in welchem sich Nägelöffnungen be
finden: 4. ein Rohr, einen Zoll lang, zwei Zoll im Durchmesser, zwei Kränzen, von de- 

•s rien der untere v4 Zoll, der obere 1 Zoll breit ist; 5. ein Rohr von 1*A Zoll Lange und 
3 Zsll Durchmesser; 6. eine s. g. Rührstange, deren Stiel zwei Fuß lang, hohl oben el- 
nen Zoll breit und Zoll dick ist und zwei Oeffnungen hat, unten sich in zwei kupferne 
Bleche fortsetzt, welche unter einander und mit dem Stiel mit ebensolchen Nägeln verbun- 
btir sind, eine Länge von l v2 Fuß, eine Breite von 3 Zoll in der Mitte, von 2 Zoll an 
-en Enden hat. .  ,,

Hyck, den 28. April 1857. Der Staats Anwalt Falk.

Druck der A. GonfchvrvwSkischen Offizin in Jehanê-râ,


